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§ 6 
Einberufung der Bezirksverordnetenversammlung 

 
Absatz 1: Die Bezirksverordnetenversammlung tritt frühestens mit dem ersten Zusammentritt des Abgeordne-
tenhauses und spätestens sechs Wochen nach der Wahl unter dem Vorsitz des ältesten Bezirksverordneten 
zusammen. 
 
(1) Der Grundsatz der Identität der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses und der BVV (Art. 71 
VvB, ausführlich § 5) drückt sich auch bei der gesetzlichen Festlegung des Zeitpunkts der Konsti-
tuierung aus und entspricht - insbesondere hinsichtlich der Sechswochenfrist - der Verfassungs-
norm für das Landesparlament (Art. 54 Abs. 5 VvB). Die Anberaumung der ersten Sitzung der BVV 
in einer Wahlperiode ist vom (bisherigen) BV-Vorsteher zu besorgen (ausführlich § 7). Wegen der 
Fristidentität sind dabei keine eigenen Überlegungen anzustellen. 
 
(2) Das älteste Mitglied der BVV wird - wie es parlamentarischem Brauch entspricht - zusätzlich 
durch eine Abfrage zum Geburtsdatum zu Beginn der Sitzung bestätigt. Ihm werden nach dem 
gleichen Verfahren die beiden jüngsten BV zur Seite gestellt. Die Tätigkeit dieses konstituierenden 
Vorstands der BVV endet mit der Wahl des (neuen) BV-Vorstehers. Es ist nicht zu beanstanden, 
wenn der „Alterspräsident“ neben der Erfüllung der erforderlichen formellen Aufgaben eine Rede 
zur Konstituierung der BVV hält. Lehnt das älteste Mitglied ab oder ist es nicht anwesend, tritt an 
seine Stelle das zweitälteste Mitglied usw. Hinsichtlich der beiden jüngsten BV kann gleich verfah-
ren werden. 
 
Absatz 2: Die Bezirksverordnetenversammlung ist von dem Bezirksverordnetenvorsteher nach Bedarf, min-
destens aber in jedem zweiten Monat einzuberufen. 
 
(3) Die Beurteilung, ob Bedarf für eine Sitzung vorliegt, obliegt dem BV-Vorsteher. Die sonstigen 
Voraussetzungen zur Einberufung einer Sitzung (nach Absatz 3) bleiben unberührt. Die Einberu-
fung hat jedoch so rechtzeitig - unabhängig von der Auffassung des BV-Vorstehers - zu erfolgen, 
dass eine Sitzung spätestens am letzten Tag des jeweils zweiten Monats durchgeführt werden 
kann. Sitzungen der BVV finden daher zumindest sechs Mal im Jahr statt. Die Vorschrift hat in der 
Praxis allerdings keine Bedeutung, weil in den Bezirken - mit Ausnahme von sitzungsfreien Zeiten 
in Schulferien - monatlich getagt wird. 
 
Absatz 3: Der Bezirksverordnetenvorsteher ist zur unverzüglichen Einberufung verpflichtet, wenn ein Fünftel 
der Bezirksverordneten oder das Bezirksamt es fordert. 
 
(4) Unverzüglich handelt der BV-Vorsteher, wenn die Sitzung ohne schuldhaftes Zögern einberu-
fen wird. Abhängig von der Form der Einberufungsforderung sollte die schriftliche Einladung (zu-
mindest unter Beachtung der geschäftsordnungsrechtlichen Ladungsfrist) spätestens am nächsten 
Tag abgesandt werden. Die Einhaltung der Ladungsfrist kann durch Regelung in der GO ausge-
nommen werden. In Ausnahmefällen kann der BV-Vorsteher nach mündlicher Einrede der Einbe-
rufung die Einladung zur Sitzung auch mündlich vornehmen. Dies kommt in Betracht, wenn die 
Einberufung während einer Sitzung (z. B. des Ältestenrats) gefordert wird. Im Regelfall wird der 
BV-Vorsteher einen Sitzungstermin im Einvernehmen mit den Fraktionen festsetzen, der den übli-
chen Gepflogenheiten im Bezirk (Wochentag, Uhrzeit usw.) nahe kommt. 
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(5) Es bedarf keiner Begründung für eine Einberufung nach dieser Vorschrift; die Forderung nach 
und die Einberufung selbst steht vielmehr in einem Ursache-Wirkungs-Verhältnis. Der BV-
Vorsteher hat lediglich zu prüfen, ob die Initiatoren einer Sitzung des Plenums entsprechend be-
fugt sind. Im Hinblick auf den eindeutigen Wortlaut ist es nicht zulässig, im Rahmen der GO weite-
re Hürden zur Einberufung zu errichten. Die Erweiterung des Personenkreises, der die Einberu-
fung verlangen darf, ist jedoch zulässig (z. B. jede Fraktion, mindestens drei BV). 
 
(6) Der Einberufungsforderung des BA geht ein entsprechender Beschluss voraus, der dem BV-
Vorsteher vermittelt wird. Wie bei allen anderen Beschlüssen des BA kommt es auf das Stimmver-
hältnis nicht an (ausführlich § 36). 
 
(7) Ein Fünftel der BV meint 20% der gesetzlichen Zahl (ausführlich § 5), also mindestens elf Mit-
glieder; es kann dahingestellt bleiben, ob diese Personen Mitglieder einer, mehrerer oder (teilwei-
se) keiner Fraktion sind. Die Ermittlung dieses Quorums muss unzweifelhaft sein; bei einem Einbe-
rufungsverlangen von einzelnen BV sollte auf eine entsprechende Unterschriftsleistung auf der 
vorzulegenden schriftlichen Erklärung nicht verzichtet werden. Wird die Einberufung dagegen von 
einer Fraktion (durch den Vorsitz oder Vorstand) gefordert, die elf oder mehr Mitglieder umfasst, ist 
eine mündliche Versicherung, dass das Quorum erfüllt wird, hinreichend.  
 
(8) Die Forderung nach der Einberufung einer (außerordentlichen) Sitzung ist mit der Bezeichnung 
eines Verhandlungsgegenstands zu verbinden. Dies erschließt sich aus dem Sinn und Zweck der 
Norm. 
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